
 

 
 
Zwischen den unterzeichneten Parteien ist folgender Mietvertrag unterzeichnet worden: 
 
A) Die Gemeindeverwaltung Leudelingen vermietet den "Spullweenchen" an: 
 
Vereinigung:   
 
Name des Verantwortlichen: 

  

 
Adresse: 

  

 
 -nummer: 

  

 
Abholdatum: 

  
Rückgabedatum: 

 
für folgende Veranstaltung 

 
Datum: 

   

 
Tag der tatsächlichen Benutzung 

    

 
Einsatzort: 

    

 
Die Gemeindeverwaltung vermietet den "Spullweenchen" mit Industriespülmaschine (380V, 
Anschlüsse für Strom und Wasser) in funktionsfähigem Zustand mit den nötigen 
Transportgenehmigungen (Versicherung, technische Kontrolle). 

 
Der Mieter bestellt die folgenden Behälter mit Porzellangeschirr und Bestecken (gemäss 
beiliegender Liste auf Seite 4) zutreffendes ankreuzen: 

 
B) Der "Spullweenchen" mitsamt Material ist beim Transport durch eine Versicherung abgesichert. 
 

Der Mieter erklärt, den "Spullweenchen" und das Material nur für oben genannte Veranstaltung 
und nicht für einen andersartigen Einsatz (sonstige Transporte, usw.).zu verwenden  
Der Mieter verpflichtet sich, das Spülwasser NICHT in den Boden versickern zu lassen, sondern 
der öffentlichen Kanalisation zuzuführen. 

 
Bei Zuwiderhandlung behält die Gemeindeverwaltung sich das Recht vor, den "Spullweenchen" 
nicht mehr an oben genannten Mieter oder an oben genannte Vereinigung abzugeben, und in 
besonders gravierenden Fällen (etwa bei nicht umweltgerechter Entsorgung des Spülwassers oder 
bei unsachgemässer und nicht vereinbarter Verwendung des "Spullweenchen") den 
"Spullweenchen" sofort abzutransportieren. 

 
C) Vermietertaxe 
 

Der Mieter zahlt an den Vermieter d.h. die Gemeindeverwaltung Leudelingen eine 
 
 
 
 
 



 
Miettaxe von 25 €/Tag. 

 
  

  
 
d.h. ………………..Tag(e) zu 25 € =…………………€  

 
Als Tag gelten nur die Tagen an denen der "Spullweenchen" tatsächlich gebraucht wird. 

 
Dieser Betrag ist sofort bei dem Antrag im Voraus zu Händen des Gemeideeinehmers zu zahlen. 
Die Einzahlungsquittung ist beim Abholen oder der Lieferung des "Spullweenchen" an den 
Mietverein oder Mietervereinigung vorzulegen. 
 
Bei der Rückgabe werden der "Spullweenchen" und das Material von Mitarbeitern des Technischen 
Dienstes der Gemeinde und Vertreter des Mieters in gemeinschaftlicher Anwesenheit kontrolliert. 
Für etwaige Schäden, die nicht von der Versicherung abgedeckt sind, haftet der Mieter. Bei 
verschmutztem Geschirr und/oder "Spullweenchen" werden die Reinigungskosten zu Lasten des 
Mieters verrechnet. Der Kontrollschein wird vom Mieter unterzeichnet. 
 
Eventuelle Rechnungen für fehlendes oder beschädigtes Material werden dem Mieter zugestellt. 
Diese sind innerhalb von 30 Tagen, nach dem Erhalt der Rechnung, an die Gemeindekasse zu 
bezahlen mittels einer Barbezahlung in der Gemeindekasse oder durch Überweisung auf ein 
Bankkonto der Gemeindeverwaltung. 

 
D) Die Abhol- und Rückgabeadresse ist: 
 

Werkstatt des Technischen Dienstes 
Rue du Lavoir 
Leudelingen 

Tel.: 37 92 92 27 
 

Nach vorheriger Absprache mit Frau Corinne Freis, Tel: 32 92 92 22 oder Herrn Pascal LUCIUS 
Tel.: 021 329 608 werden Termine für das Abholen oder Lieferung respektiv Rückgabe 
vereinbart. 

 
E) Dringende Reparaturarbeiten an der Spülmaschine werden am Wochenende durch den 

Bereitschatsdienst der Firma Raymond Weyland getätigt (Tel.: 37 82 59 oder 37 88 98). 
Bei Fehlfunktionen der Spülmaschine ist die vorgenannte Nummer anzurufen. Dabei ist deutlich 
zu sagen, dass es sich um den "Spullweenchen" der Gemeinde Leudelingen handelt, wo der 
"Spullweenchen" zur Zeit des Anrufs steht (genaue Ortsbezeichnung oder Adresse) und wer 
anruft (Name der Person und des Vereins). Ausserdem ist eine Telefonnummer anzugeben, unter 
welcher der Anrufende zurückgerufen werden kann. 

 
Der entsprechende Lieferschein ist von dem Verantwortlichen des Mietvereins resp. Dem 
Telefonierendem zu unterschreiben mit Angabe der Fehlfunktion der Spülmaschine und dessen 
Beanstandungen. 

 
Wenn die Fehlfunktion auf falsche Bedienung der Spülmaschine zurückzuführen ist, trägt der 
Mieter die Kosten der Intervention und diese werden ihm späterhin in Rechnung gestellt und ist 
von demselben innerhalb eines Monats zu begleichen. 
 
 

  
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F) Bei der Abholung oder Lieferung respektiv der Rückgabe des "Spullweenchen" verpflichtet sich der 
Mieter, den auf Seite 4 des vorliegenden Mietvertrages beiliegenden Inventars, in gegenseitigem 
Einverständnis und gemeinschaftlicher Gegenwart, nach Kontrollierung desselben, zu 
unterschreiben. Im Falle von etwaigem Fehlen von Materialien oder Gegenständen werden 
dieselbe dem Mieter in Rechnung gestellt. Auch haftet der Mieter für etwaigen Bruch oder 
anderwärtigen Schäden an den zur Verfügung gestellten Materalien und Gegenständen. 

 
Dieser verpflichtet sich diese Rechnung, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt derselben, an der 
Gemeindekasse einzuzahlen oder durch Überweisung auf ein Bankkonto der Gemeinde zu 
begleichen. 

 
G) Der Mieter verpflichtet sich, den "Spullweenchen" nicht unbeaufsichtigt abzustellen. Ausserhalb 
    der Veranstaltung muss der "Spullweenchen" in einem geschlossenen Raum abgestellt werden. 

 
Bei Diebstahl des "Spullweenchen" haftet der Mieter für alle mit dem Diebstahl verbundenen 
Schäden und Kosten. 

 
Wenn der "Spullweenchen" durch eine technische Panne nicht einsatzfähig ist, kann der Mieter die 
Gemeindeverwaltung Leudelingen nicht für eventuelle Verluste oder Verdienstausfälle haftbar 
machen. Die Gemeindeverwaltung Leudelingen verpflichtet sich, den Mieter sofort zu informieren, 
wenn der "Spullweenchen" nicht einsatzfähig ist. 
 
Dieser Vertrag wurde am    ___ von der Gemeindeverwaltung Leudelingen und dem 
Mieter unterzeichnet und dem Mieter wurde eine Kopie des Vertrages ausgehändigt. 
 
Leudelingen, den………………………………………… 
 
 
 
Für den Mieter des 
"Spullweenchen" 

 
 
 

 Für die Gemeindeverwaltung 
Leudelingen 

 
 
 

 
Name und Unterschrift des 

Vertreters des Mieters 

 
Name und Unterschrift des 

Vertreters 
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  

 

 
Kopie (für den Mieter) 
 

 
  

  
 
 

 
 
 
 

Behälter Nr 
 

Teller Suppen- 
teller 

Dessert- 
teller 

Tassen Unter- 
tassen 

 
1 48    24 
2 48    24 
3 48    24 
4  48 24   
5  48   24 
6  48   24 
7   48  24 
8   72   
9    48  
10    48  
11    48  

 
Total: 

 
144 

 
144 

 
144 

 
144 

 
144 

 
 

Behälter Nr 
 

Gläser Gabeln Suppen- 
löffel 

Messer Kaffe- 
löffel 

 
12 48     
13 48     
14 48     
15  144 144 144 144 

 
Total: 

 
144 

 
144 

 
144 

 
144 

 
144 

 
 
 
 
Für eventuelles Abhandekommen oder Fehlen oben genannter Gegenstände, haftet der 
Mieter und diese werden ihm in Rechnung gestellt. 
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